
 
 
 
 
 

 
 

 
Bezeichnung: 
 
Ernennung von Feuerwehr-Ehrenbeamten 
 
Sachverhalt: 
 
In diesem und im kommenden Jahr laufen die Amtszeiten der folgenden Funktionen in der 
Kreisfeuerwehr aus: 
 
a) Kreisbrandmeister: 30.06.2025 
b) Leiter des Brandabschnitts Nord (Bremervörde): 30.06.2025 
c) Leiter des Brandabschnitts Mitte (Zeven): 30.06.2025 
d) Stellvertretender Leiter des Brandabschnitts Nord (Bremervörde): 30.04.2026 
e) Stellvertretender Leiter des Brandabschnitts Mitte (Zeven): 30.04.2026 
 
Die Träger der Funktionen werden gem. § 21 Absatz 4 bzw. 5 des Nds. Brandschutzgesetzes 
von den entsprechenden Feuerwehrgremien gewählt und zur Ernennung vorgeschlagen. Diese 
Wahlen wurden am 05.04.2025 im Rahmen der Dienstversammlung der Kreisfeuerwehr 
Rotenburg (Wümme) durchgeführt. Aus dem Kreise der jeweils wahlberechtigten Stadt- und 
Gemeindebrandmeisterinnen / -brandmeister sowie Ortsbrandmeisterinnen / Ortsbrandmeister 
wurden nach entsprechendem Wahlvorschlag folgende Funktionsträger gewählt: 
 
Zu a) 
Der seit 6 Jahren im Amt befindliche Funktionsträger Peter Dettmer wurde gewählt bzw. zur 
Ernennung erneut vorgeschlagen. Herr Dettmer steht für eine weitere Amtszeit zur Verfügung. 
Abstimmungsergebnis: 138 Ja-Stimmen / 4 Nein-Stimmen / 1 Enthaltung (stimmberechtigt: 143) 
 
Herr Dettmer erfüllt alle Voraussetzungen für das Amt des Kreisbrandmeisters. Die gem. 
§ 21 Abs. 3 des Nds. Brandschutzgesetzes für die Ernennung erforderliche Anhörung des 
Regierungsbrandmeisters ist erfolgt; gegen die Ernennung bestehen keine Bedenken.  

 

Besch l ussvor lage  
Ordnungsamt  

Tagesordnungspunkt: ____ 
 

 

Drucksachen-Nr.:  2021-26/0929 

Status:         öffentlich 

Datum:     02.05.2025 

 
Termin  Beratungsfolge: 

Abstimmungsergebnis 

Ja Nein Enthalt. 

15.05.2025 Kreisausschuss 

17.06.2025 Kreistag 
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Zu b) 
Der seit 6 Jahren im Amt befindliche Funktionsträger Jörg Suske wurde erneut gewählt bzw. 
zur Ernennung vorgeschlagen. Herr Suske steht für eine weitere Amtszeit zur Verfügung. 
Abstimmungsergebnis: 44 Ja-Stimmen / 0 Nein-Stimmen / 0 Enthaltungen (stimmberechtigt: 44) 
 
Herr Suske erfüllt alle Voraussetzungen für das Amt des Abschnittsleiters. Die gem. § 21 Abs. 3 
des Nds. Brandschutzgesetzes für die Ernennung erforderliche Anhörung des 
Regierungsbrandmeisters ist erfolgt; gegen die Ernennung bestehen keine Bedenken.  
 
Zu c) 
Der seit 6 Jahren im Amt befindliche Funktionsträger Henning Herzig wurde erneut gewählt 
bzw. zur Ernennung vorgeschlagen. Herr Herzig steht für eine weitere Amtszeit zur Verfügung. 
Abstimmungsergebnis: 44 Ja-Stimmen / 0 Nein-Stimmen / 0 Enthaltungen (stimmberechtigt: 45) 
 
Herr Herzig erfüllt alle Voraussetzungen für das Amt des Abschnittsleiters. Die gem. § 21 Abs. 3 
des Nds. Brandschutzgesetzes für die Ernennung erforderliche Anhörung des 
Regierungsbrandmeisters ist erfolgt; gegen die Ernennung bestehen keine Bedenken.  
 
Zu d) 
Der seit gut 5 Jahren im Amt befindliche Funktionsträger Nils Schwarz wurde erneut gewählt 
bzw. zur Ernennung vorgeschlagen. Herr Schwarz steht für eine weitere Amtszeit zur 
Verfügung. 
Abstimmungsergebnis: 44 Ja-Stimmen / 0 Nein-Stimmen / 0 Enthaltungen (stimmberechtigt: 44) 
 
Herr Schwarz erfüllt alle Voraussetzungen für das Amt des Abschnittsleiters. Die gem. 
§ 21 Abs. 3 des Nds. Brandschutzgesetzes für die Ernennung erforderliche Anhörung des 
Regierungsbrandmeisters ist erfolgt; gegen die Ernennung bestehen keine Bedenken.  
 
Zu e) 
Der seit gut 5 Jahren im Amt befindliche Funktionsträger Reiner Harms wurde erneut gewählt 
bzw. zur Ernennung vorgeschlagen. Herr Harms steht für eine weitere Amtszeit zur Verfügung. 
Abstimmungsergebnis: 44 Ja-Stimmen / 1 Nein-Stimmen / 0 Enthaltungen (stimmberechtigt: 45) 
 
Herr Harms erfüllt alle Voraussetzungen für das Amt des Abschnittsleiters. Die gem. § 21 Abs. 3 
des Nds. Brandschutzgesetzes für die Ernennung erforderliche Anhörung des 
Regierungsbrandmeisters ist erfolgt; gegen die Ernennung bestehen keine Bedenken.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

a) Herr Peter Dettmer wird für die Dauer von 6 Jahren unter Berufung in das 
Ehrenbeamtenverhältnis auf Zeit mit Wirkung vom 01.07.2025 zum 
Kreisbrandmeister ernannt. 
 

b) Herr Jörg Suske wird für die Dauer von 6 Jahren unter Berufung in das 
Ehrenbeamtenverhältnis auf Zeit mit Wirkung vom 01.07.2025 zum 
Abschnittsleiter Freiwilliger Feuerwehren, Brandschutzabschnitt Nord 
(Bremervörde) ernannt. 
 

c) Herr Henning Herzig wird für die Dauer von 6 Jahren unter Berufung in das 
Ehrenbeamtenverhältnis auf Zeit mit Wirkung vom 01.07.2025 zum 
Abschnittsleiter Freiwilliger Feuerwehren, Brandschutzabschnitt Mitte (Zeven) 
ernannt. 
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d) Herr Nils Schwarz wird für die Dauer von 6 Jahren unter Berufung in das 

Ehrenbeamtenverhältnis auf Zeit mit Wirkung vom 01.05.2026 zum 
stellvertretenden Abschnittsleiter Freiwilliger Feuerwehren, 
Brandschutzabschnitt Nord (Bremervörde) ernannt. 
 

e) Herr Reiner Harms wird für die Dauer von 6 Jahren unter Berufung in das 
Ehrenbeamtenverhältnis auf Zeit mit Wirkung vom 01.05.2026 zum 
stellvertretenden Abschnittsleiter Freiwilliger Feuerwehren, 
Brandschutzabschnitt Mitte (Zeven) ernannt. 

 
 
 
 
 
Prietz 
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